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Fachautor:

Der unter anderem für das Wettbewerbs-
recht zuständige I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs hat entschieden, dass in 
Mietverträgen über Wohnraum vereinbart 
werden darf, dass der Mieter für die ge-
samte Dauer des Mietverhältnisses an 
einen vom Vermieter zur Verfügung ge-
stellten kostenpflichtigen Breitbandka-
belanschluss gebunden ist.  

BGH, Urteil vom 18. November 2021
Az. I ZR 106/20 

Der Fall:
Die Klägerin ist die Zentrale zur Bekämp-
fung unlauteren Wettbewerbs. Die Be-
klagte ist Vermieterin von mehr als 
120.000 Mietwohnungen, von denen etwa 
108.000 an ein Kabelfernsehnetz ange-
schlossen sind, über das Fernseh- und 
Hörfunkprogramme übertragen werden 
und das auch für andere Dienste wie Te-
lefonate und Internet genutzt werden kann. 

Das Entgelt, das die Beklagte für die 
Versorgung der Wohnungen mit Fernseh- 
und Hörfunkprogrammen über das Ka-
belnetz zahlt, legt sie nach den Mietver-
trägen als Betriebskosten auf ihre Mieter 
um. 

Für die Mieter besteht nach den Mietver-
trägen keine Möglichkeit, während der 
Dauer des Mietverhältnisses die Versor-
gung ihrer Wohnungen mit Fernseh- und 
Hörfunksignalen zu kündigen. 

Die Klägerin sieht einen wettbewerbs-
widrigen Verstoß gegen § 43b TKG dar-
in, dass die Mietverträge keine Regelung 
enthalten, nach der die kostenpflichtige 
Bereitstellung eines Kabelanschlusses 
wenigstens zum Ablauf einer Laufzeit 
von 24 Monaten kündbar ist, und die 

Beklagte nicht den Abschluss von Miet-
verträgen anbietet, nach denen die Be-
reitstellung solcher Anschlüsse auf eine 
Laufzeit von höchstens 12 Monaten be-
grenzt ist. Die Klägerin nimmt die Be-
klagte auf Unterlassung in Anspruch. 

Das Problem:
Der Fall ist u. a. deswegen interessant, 
weil zum 1.12.2021 das novellierte TKG 
in Kraft treten wird, wonach ab dem 
1.7.2024 die Kabelgebühren nicht mehr 
auf den Mieter umelegt werden können. 
Der Vermieter hat nur noch die Möglichkeit  
- unter bestimmten Bedingungen - ein Be-
reitstellungsentgelt für Glasfaser umzlegen.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der Bundesgerichtshof hat die Revision 
der Klägerin zurückgewiesen. Die Beklag-
te hat durch die Bindung ihrer Mieter an 
den von ihr zur Verfügung gestellten ko-
stenpflichtigen Kabel-TV-Anschluss nicht 
gegen § 43b TKG verstoßen. 

Mit der Bereitstellung der Kabel-TV-An-
schlüsse erbringt die Beklagte allerdings 
einen Telekommunikationsdienst im Sinne 
von § 3 Nr. 24 TKG. Sie stellt ihren Mie-
tern damit einen Dienst zur Verfügung, der 
ganz oder überwiegend in der Übertragung 
von Signalen besteht. Der von der Beklag-
ten angebotene Telekommunikationsdienst 
ist angesichts der großen Anzahl der von 
der Beklagten vermieteten und mit einem 
Kabel-TV-Anschluss ausgestatteten Woh-
nungen - entgegen der Ansicht des Ober-
landesgerichts - auch im Sinne von § 3 Nr. 
17a TKG öffentlich zugänglich.  

In den von der Beklagten mit ihren Mietern 
geschlossenen Mietverträgen ist jedoch 
keine 24 Monate überschreitende Mindest-

Muss Mieter Kabel-TV-Anschluss akzeptieren?
››› Mietrecht ‹‹‹ von Massimo Füllbeck [0329]

laufzeit vereinbart (§ 43b Satz 1 TKG). 

Die Beklagte verwehrt ihren Mietern auch 
nicht den Abschluss von Mietverträgen 
mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Mona-
ten (§ 43b Satz 2 TKG). Die Mietverträge 
werden von der Beklagten vielmehr auf 
unbestimmte Zeit geschlossen und können 
von den Mietern - entsprechend der ge-
setzlichen Regelung in § 573c Abs. 1 Satz 
1 BGB - bis zum dritten Werktag eines 
Kalendermonats zum Ablauf des übernäch-
sten Kalendermonats gekündigt werden. 
Eine unmittelbare Anwendung des § 43b 
TKG auf die von der Beklagten geschlos-
senen Mietverträge scheidet daher aus.  

Praxis-Tipp:
Nach der ab dem 1. Dezember 2021 gel-
tenden Neuregelung in § 71 Abs. 1 Satz 
1 und 3 TKG können Verbraucher zwar 
die Inanspruchnahme von Telekommu-
nikationsdiensten im Rahmen eines Miet-
verhältnisses nach 24 Monaten beenden. 

Diese Neuregelung ist nach der Über-
gangsvorschrift des § 230 Abs. 4 TKG 
aber erst ab dem 1. Juli 2024 anwendbar, 
wenn die Gegenleistung - wie im vorlie-
genden Fall - ausschließlich als Betriebs-
kosten abgerechnet wird.


